
 

 

 

 

 

 

 

 

Per E-Mail an 

Angehörige und Vertretungen 

 

Emmen, 25. Februar 2022 

 

 

Informationen aus der Geschäftsleitung 
 

 

Geschätzte Angehörige und Vertretungen 

 

Am 16. Februar 2022 hat der Bundesrat fast alle Massnahmen im Zusammenhang der Coronapande-

mie aufgehoben. Einen Schritt zurück zur Normalität. Wir als soziale Institution – und mit hohen Infek-

tionszahlen – können leider noch nicht alle Massnahmen aufheben. Wir haben uns für folgende  

Öffnungsschritte entschieden, die per sofort gelten:   

 

Mundschutzmaske 

In den Aussenbereichen ist die Tragepflicht der Mundschutzmasken per sofort aufgehoben, es sei 

denn, der Abstand von 1.5 Metern kann nicht eingehalten werden. In den Innenräumen gilt weiterhin 

eine Maskentragepflicht.  

 

Schnelltests 

Die angeordneten Tests (wo möglich und unabhängig vom Immunstatus) sind nicht mehr obligato-

risch. Aufgrund der hohen Zahlen empfehlen wir jedoch weiterhin allen Klienten/-innen und Mitarbei-

tenden, sich regelmässig testen zu lassen.  

 

Bei Symptomen ist der PCR-Test weiterhin notwendig. Im Falle eines Ausbruchmanagements (ab drei 

positiv getesteten Personen: zwei Klienten/Klientinnen und eine Betreuungsperson oder zwei Betreu-

ungspersonen und ein Klient/eine Klientin auf einer Gruppe) muss sich weiterhin die ganze Gruppe 

testen lassen. In diesem Fall wird die DIGE informiert, die über das weitere Vorgehen entscheidet.  

 

Rückkehrregelung 

Die Klientinnen und Klienten müssen bei der Rückkehr keinen Schnelltest mehr durchführen. Dies ist 

optional und wird weiterhin empfohlen. Bei Symptomen muss direkt einen PCR-Test durchgeführt  

werden.  

 

  

Geschäftsleitung 

Rathausen 2 · 6032 Emmen 

 



 

Gastronomie 

Die 2G-Regelung im Café Rathausen wird per Samstag, 26. Februar 2022 aufgehoben. Es gelten 

jedoch weiterhin die Sicherheits- und Hygienemassnahmen. Das Tragen einer Mundschutzmaske bis 

zum Sitzplatz bleibt somit bestehen.  

 

Keine Besuche auf den Wohngruppen 

Vorläufig halten wir daran fest, dass leider noch keine Besuche auf den Wohngruppen möglich sind. 

Bitte benutzen Sie weiterhin die dafür bestimmten Besuchsräume oder gehen Sie gemeinsam ins 

Freie. Die Besuche müssen wie bisher via Teamleitung angemeldet werden. Sie brauchen dafür kein 

Zertifikat mehr. 

 

Einschränkungen bei den Freizeit- & Ferienangeboten 

Die Angebote finden weiterhin möglichst innerhalb der Wohnhäuser mit maximal zehn Personen statt. 

Zudem werden die Sicherheits- und Hygienemassnahmen weiterhin eingehalten. Auch bei individuel-

ler Freizeitgestaltung, wie beispielsweise Einkäufe durch Bewohnende mit Begleitung, müssen die  

Schutzmassnahmen eingehalten werden. Individualferien sind möglich. Gruppenferien sind zurzeit  

leider noch immer nicht möglich.  

 

Herzlichen Dank für das Verständnis, dass wir vorsichtig bleiben und abwarten wollen, wie sich die  

Fasnacht auf die Infizierungen auswirkt. Wir prüfen regelmässig, ob weitere Öffnungsschritte möglich 

sind. 

 

  

 

Pius Bernet Rita Bammert Karin Baumann 

Geschäftsführer Leiterin Wohnen 3 Leiterin Ökonomie und Facility Management 

pius.bernet@ssbl.ch rita.bammert@ssbl.ch karin.baumann@ssbl.ch 

Direkt 041 269 35 05 Direkt 041 269 35 48 Direkt 041 269 37 03 
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